
Großverdiener
bedürfen nicht
des typischen

Arbeitnehmer-
schutzes 

Schuss in die falsche Richtung
Die beschlossene Begrenzung von Bankmanagergehältern ist rechtlich kaum möglich. Der Staat sollte lieber

Korrekturen am Kündigungsschutz und an der Rechtsprechung vornehmen VON HANS-HERMANN ALDENHOFF

Vor dem Hintergrund des
historischen Ausmaßes der
Finanzkrise gebührt der

Bundesregierung großes Lob für
ihr ebenso schnelles wie besonne-
nes Handeln. So richtig das Ein-
greifen des Staates indes auf der
Makroebene war, so fragwürdig
sind seine Beschlüsse rund um
das Thema Managervergütung bei
Banken: Dividendenzahlungen
auszusetzen, Gehälter für Manager
bei den Instituten auf maximal
500 000 € zu beschränken und Bo-
nuszahlungen zu verbieten, so-
lange die Banken staatliche Hilfe in
Anspruch nehmen. Die Populari-
tät des Beschlusses beim Wähler
macht ihn aber weder sinnvoll
noch juristisch ohne Weiteres
durchsetzbar. 

Bei der Vergütung von Mana-
gern gibt es vielmehr andere Ver-
säumnisse von Gesetzgebung und
Rechtsprechung, die dringlicher
zu korrigieren sind. Durchaus
sinnvoll wäre es, wenn sich der
Staat die Vergabe von Krediten und
Bürgschaften mit Zinsen und Aval-
provisionen bezahlen ließe, mö-
gen diese auch einstweilen gestun-
det werden. Auch ist eine Beteili-
gung an den Banken des Staates als
Aktionär sachgerecht – etwa um
auf Hauptversammlungen und im
Aufsichtsrat gemeinsam mit an-
deren besonnenen Anteilseignern
das „Geld zusammenzuhalten“,
also unzeitgemäße Dividenden-
zahlungen zu verhindern. 

Sehr kritisch zu sehen ist es hin-
gegen, wenn der Staat in Arbeits-
oder Dienstverhältnisse eingreift.
Das mag für Neueinstellungen
noch angehen. Hochgradig pro-
blematisch ist aber die Rechtsver-

ordnung im Hinblick auf laufende
Dienst- und Arbeitsverhältnisse.
Schon moralisch ist eine Kappung
fragwürdig. Nicht jeder hoch be-
zahlte Banker trägt eine Mitschuld
am derzeitigen Chaos auf den
Märkten. Die Politik hätte allen
Grund, vor der eigenen Haustür zu
kehren: Gerade die Länder waren
als (Mit-)eigentümer der Landes-
banken bei der Vergütung von mä-
ßig erfolgreichen Managern äu-
ßerst generös. 

Es gibt aber auch tief greifende
juristische Bedenken. Ein unmit-
telbarer Eingriff in pri-
vatautonome Arbeits-
verhältnisse durch
den Staat verbietet
sich schon verfas-
sungsrechtlich. Als
Kredit- oder Bürg-
schaftsnehmer kom-
men lediglich solche
Finanzinstitute infra-
ge, die sicherstellen, dass ihre Ar-
beitnehmer Einkommen nur bis
zu den von der Politik gewollten
Höchstgrenzen erzielen. Dies stellt
die Unternehmen aber vor ein Di-
lemma: Sie mögen wirtschaftlich
auf die Zuwendungen angewiesen
sein, im Verhältnis zu ihren Arbeit-
nehmern sind ihnen aber weit-
gehend die Hände gebunden. 

Eine aufgezwungene Gehalts-
kürzung – insbesondere von Fix-
gehältern – ist rechtlich nämlich
kaum möglich. Der Arbeitgeber
kann zwar mithilfe des sogenann-
ten Direktionsrechts die tägliche
Ausgestaltung des Arbeitsverhält-
nisses durch Weisungen konkre-
tisieren, nicht aber die grundsätz-
lichen Vertragsbestandteile einsei-
tig verändern. Das geht nur durch

eine Änderungskündigung. Ty-
pisch sind solche Konstellationen
etwa bei Standortverlagerungen,
bei denen die Arbeitnehmer, um
ihren Arbeitsplatz zu erhalten, in
den sauren Apfel beißen und ande-
renorts tätig werden müssen. 

Lediglich in extremen Ausnah-
mefällen erkennen die Gerichte
an, wenn mittels Änderungskündi-
gung nur die Gehaltsstruktur ein-
seitig geändert werden soll. Die
Gerichte lassen dies insbesondere
dann zu, wenn eine Bedrohung
des Unternehmens in seinem Be-

stand nachgewiesen
ist. Es ist dagegen
mehr als fraglich, ob
in jedem Fall ein In-
solvenzrisiko besteht,
bevor eine Bank staat-
liche Hilfe in An-
spruch nimmt. Hinzu
kommt, dass die Kün-
digung vor dem Ar-

beitsgericht angegriffen werden
kann. Ein jahrelanger Rechtsstreit
mit erheblichem Prozessrisiko für
den Arbeitgeber ist gewiss. Im
Ergebnis läuft daher alles darauf
hinaus, dass man sich mit den
betroffenen Mitarbeitern wird ei-
nigen müssen. Wie realistisch dies
ist, sei dahingestellt. 

Zielführender, als jetzt Gehälter
zu begrenzen, wäre es, endlich be-
stehende Systemfehler im Arbeits-
recht zu korrigieren. Und da liegt
bei der Managervergütung einiges
im Argen. Die „heilige Kuh“ des
Kündigungsschutzes bei Gehäl-
tern (inklusive Boni) von über
150 000 € zu schlachten wäre ein
solcher Vorschlag. Wer wie ein
Unternehmer verdient, ohne aber
dessen Risiko zu tragen, bedarf

nicht des typischen Arbeitnehmer-
schutzes. Auch sollte die Recht-
sprechung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) und des Bundes-
gerichtshofs (BGH) korrigiert wer-
den – notfalls durch den Gesetzge-
ber. Eine Entscheidung des BAG
vom Oktober 2007 hat die Flexibili-
tät der Arbeitgeber, Boni zu be-
messen und zu entziehen, gravie-
rend eingeschränkt. Boni müssen
zudem praktisch immer in die
Bemessung von Abfindungen ein-
bezogen werden.

Ärgerlich ist auch, dass die
Rechtsprechung des BGH es prak-
tisch unmöglich macht, auf Be-
triebsrenten von Managern zu-
rückzugreifen – selbst dann, wenn
diese Straftaten zulasten des Un-
ternehmens begangen haben. So
untersagte das Oberlandesgericht
München einem Versicherungs-
konzern die Einstellung von Be-
triebsrentenzahlungen an den
ehemaligen Vorstandsvorsitzen-
den, obgleich dieser wegen Be-
trugs und Untreue zum Nachteil
der von ihm geführten Gesell-
schaft zu einer mehrjährigen Haft-
strafe verurteilt worden war.

Die konsequente Anwendung
bestehender Instrumentarien der
Managerhaftung und überfällige
Korrekturen am Kündigungs-
schutz sind nach alledem notwen-
diger, als die weit überwiegende
Zahl redlicher Manager in Gei-
selhaft zu nehmen. Populistische
Schnellschüsse erweisen sich be-
kanntlich häufig als passable Rohr-
krepierer.

HANS-HERMANN ALDENHOFF ist
Managing Partner der Kanzlei Simmons &
Simmons in Düsseldorf.
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„Die Alternative wäre, dass die
ihre ganzen Anteile irgendwo
ans Klo nageln können“
Torsten Albig, Sprecher des Bundesfinanzministeri-
ums, über die Kritik von Anlegern am Rettungspaket
der Regierung. Der Plan sieht den Stopp von Dividen-
denzahlungen im Gegenzug für Staatshilfen vorw
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Mindestbildung
statt Mindestlohn

Für die Legitimation des So-
zialstaats reicht es nicht mehr
aus, dass er Altersarmut ver-
hindert. Die neue soziale
Frage ist die Bildungsarmut 

DANIEL DETTLING

M it Bildung lassen sich keine
Wahlen gewinnen, hieß es

lange bei Politikern und Beratern.
Die Landtagswahl in Bayern vor
wenigen Wochen hat eindrucksvoll
gezeigt: Mit Bildung lassen sich Wah-
len verlieren. Das Hauptthema war
nicht die Pendlerpauschale, sondern
Bildung. Die CSU ist an einer als
mangelhaft empfundenen Schulpo-
litik gescheitert. Die Politik auf Bun-
desebene hat jetzt erkannt, dass sie
reagieren muss und sich nicht mehr
bequem mit Zuständigkeitsfragen
herausreden kann. Dass Bundes-
kanzlerin Angela Merkel die Länder
morgen zum nationalen Bildungs-
gipfel einlädt, ist Resultat dieser Ein-
sicht. Auch Politik lernt dazu. 

Erstmals wollen sich Bund und
Länder auf dem Gipfel auf konkrete
Ziele einigen. Nötig sind ein mas-
siver Ausbau an Ganztagsschulen,
bessere Sprach- und Integrations-
programme und mehr frühkindliche
Förderung. Die Gipfelbeschlüsse
werden daher zweistellige Milliar-
deninvestitionen in den kommen-
den Jahren zur Folge haben. Ob das
Geld gut angelegt sein wird, hängt
aber nicht nur von Bund-Länder-
Programmen ab. Die Kernfrage lau-
tet: Wie lassen sich Lebensstandard
und Wirtschaftswachstum so stei-
gern, dass alle etwas davon haben? 

Seit 25 Jahren verliert Deutsch-
land im Vergleich zu anderen Indus-
trienationen stetig an Wohlstand.
Die zentrale Ursache: Seit dieser Zeit
hat es keine Innovation und keine
Expansion im Bildungssektor mehr
gegeben. Diese Entwicklung wurde
durch den demografischen Rücken-
wind der geburtenstarken Jahr-
gänge verdeckt, der sich inzwischen
zu einem starken Gegenwind dreht. 

„Ohne eine gewaltige Investition
in Bildung auf allen Altersstufen –
von der Wiege bis zu Bahre – wird
unser Wohlstand in Zukunft noch
schneller abfallen“, warnen die drei
Autoren des neuen „Geschäftsplan
Deutschland“, Peer Ederer, Philipp
Schuller und Stephan Willms. Das
Land brauche eine Bildungsrevolu-
tion: Ein langfristig angelegtes Inno-
vations- und Investitionsprogramm

solle die Deutschen in zehn Jahren
im internationalen Vergleich an die
Spitze bringen. Die finanzielle Grö-
ßenordnung schätzen die Autoren
des Thinktanks „Deutschland den-
ken!“ auf zusätzliche Investitionen
von 60 bis 70 Mrd. € jährlich. Ein
erheblicher Teil dieser Investition
muss privat getragen werden, weil
die Erträge ebenfalls vor allem privat
anfallen. Das Land steht vor einer
Herausforderung, die größer ist als
die der Wiedervereinigung und eher
mit dem Wiederaufbau nach dem
Zweiten Weltkrieg zu vergleichen ist.
Das Wachstum und der Lebensstan-
dard einer Volkswirtschaft erhöhen
sich vor allem durch den Ausbau an
Humanvermögen. Entscheidend ist
der Faktor Zeit. Lebenslanges Ler-
nen und längeres Arbeiten bedingen
sich. Wer nach der Ausbildung erst
mit 30 den Arbeitsmarkt betritt und
ihn mit 60 verlässt, schadet sich und
vergeudet Humanvermögen. 

Mehr Lehrer reichen nicht
Der Anteil der erwerbstätigen Perso-
nen lässt sich von heute 39 auf 50
Millionen steigern, wenn die Rente
flexibel zwischen 70 und 80 möglich
wird, Mütter mehrheitlich Vollzeit
arbeiten und die Arbeitsimmigration
deutlich zunimmt. Ohne die Unter-
stützung der Bürger wird diese
zweite Bildungsrevolution nicht ge-
lingen. Da Bildungsleistungen sich
vor allem individuell lohnen, muss
die Kommunikation auch individuell
ansetzen: „Mach mehr aus dir!“
Dazu braucht es mehr als Lehrer und
Sozialarbeiter. 

Ohne das Engagement der Eltern
und Familien, von Nachbarschaften
und Ehrenamtlichen wird das beste
Schul- und Sozialsystem wenig aus-
richten können. Wenn sich 20 Pro-
zent einer Gesellschaft mit jungen
Jahren aufgegeben haben, weil sie
keine Chance auf dem Arbeitsmarkt
sehen, braucht es auch Bildungs-
paten und Mentorenprogramme, die
demonstrieren: „Niemand wird zu-
rückgelassen!“ Flankiert werden
muss das mit großzügigen Stipen-
dien, einem elternunabhängigen
Bildungsdarlehen und betrieblichen
und öffentlichen Bildungsfonds. 

Der deutsche Sozialstaat hat sich
bislang durch die Vermeidung von
Altersarmut legitimiert. Das wird in
Zukunft nicht mehr ausreichen. Bil-
dungsarmut ist die neue soziale
Frage. Wichtiger als Mindestlöhne
ist eine „Mindestbildung“. 

DANIEL DETTLING leitet den Thinktank
Berlinpolis.

Wo Einigkeit über
die Deutung der
Krise fehlt, ist es
nicht ratsam, Tabu-
la rasa zu machen

Dünne Bretter für Bretton Woods
Ein Weltfinanzgipfel zur Neuordnung des Finanzsystems ist sinnvoll – aber bitte ohne zu viel Pathos

TOBIAS BAYER

Es weht der Atem der Geschichte. Trom-
melwirbel. Sämtliche Chefs, die die Welt-
geschicke bestimmen, vom britischen

Premier, den Präsidenten Frankreichs, der USA
und der EU-Kommission bis zum deutschen
Bundespräsidenten und dem Präsidenten der
Europäischen Zentralbank, sie alle wünschen
sich einen Weltfinanzgipfel. Der Name steht
auch schon fest: Bretton Woods II. Tusch.

Nachdem also die Regierungen jenseits und
diesseits des Atlantiks eilig das halbe Finanz-
system verstaatlicht haben, wird über dessen
Zukunft nachgedacht. Das Vorbild könnte im-
posanter nicht sein: Die Bretton-Woods-Konfe-
renz von 1944, die von solch herausragenden
Denkern wie dem britischen Ökonomen John
Maynard Keynes geprägt wurde.

Solch ein Vorhaben weckt Hoffnung und Arg-
wohn zugleich. Hoffnung, weil globale Pro-
bleme wie die Finanzmarktkrise, der Treibhaus-
effekt oder die Armut in großen Teilen der Welt
auch eine globale Antwort erfordern. Hier
würde von einem erfolgreichen Finanzgipfel
nach all den qualvollen Reanimationsversu-
chen der Doha-Welthandelsrunde und den
mickrigen Fortschritten beim Klimaschutz end-
lich ein positives Signal ausgehen. Argwohn,
weil allzu hohe Erwartungen und übertriebener
Darstellungsdrang einiger schlechter Keynes-
Imitatoren die Chance zunichtemachen könn-
ten. Mit anderen Worten: Ein Finanzgipfel ist
sinnvoll. Aber bitte ohne zu viel Pathos.

Die Ursachen der Krise sind nicht geklärt
Es verwundert nicht, dass immer dann, wenn
Gefahr im Verzug ist, das gute alte Bretton
Woods heraufbeschworen wird. Die Konferenz
in der idyllischen Gegend der White Mountains
im US-Bundesstaat New Hampshire ist Symbol
einer historisch fast einzigartigen Errungen-
schaft: Es gelang vielen Ländern, sich auf eine
gemeinsame Finanzarchitektur zu einigen –
den Goldstandard, ein System fester Wechsel-
kurse – und mit der Weltbank und dem IWF su-
pranationale Institutionen zu schaffen.

Die schlechte Nachricht lautet nun: Wieder-
holbar ist das Ganze nicht. Dazu fehlen heute

zwei Grundvoraussetzungen. Ein dominieren-
des Interesse aller Länder und – viel wichtiger
noch – eine dominierende Deutung der Krise.

Was ist denn nun die Ursache für den Immo-
biliencrash, für eingefrorene Interbanken-
märkte und die beispiellose Pleitenserie? Theo-
rien gibt es so viele wie Experten. Ein Ansatz
lautet: Schuld ist laxe Regulierung. Kann sein,
muss aber nicht sein. Den amerikanischen Hy-
pothekenmarkt mit den Finanzierungsgigan-
ten Fannie Mae und Freddie Mac kann man als
ineffizient und überdimensioniert bezeichnen.
Nur eines ist er nicht: Lax reguliert. Eine eigens
geschaffene Behörde kümmerte sich um die
Überwachung von Fannie und Freddie, eine
weitere um die zahlreichen Bausparkassen, da-
runter auch die Washington Mutual. An Aufse-
hern hat es folglich nicht gemangelt.

Ein zweiter Ansatz holt viel weiter aus und
schlägt einen geradezu historischen Bogen.
Hier ist die Rede von globalen Ungleichgewich-
ten, die nach dem Zusammenbruch des Bret-

ton-Woods-Systems Anfang der 70er-Jahre ent-
standen sind. Die These: Die Asiaten befinden
sich seit knapp 40 Jahren im Konsumstreik und
finanzieren mit ihren Ersparnissen den deka-
denten Lebensstil des Westens. Große Leis-
tungsbilanzdefizite und -überschüsse sind die
Folge, was auf Dauer – so die Verfechter – nicht
nachhaltig ist und zu Vermögensblasen führt.
Kurz ausgedrückt: Die Übertreibungen auf dem
Immobilienmarkt sind all den Währungsreser-
ven aus Fernost und Petrodollars geschuldet,
die in dem großen Kreislauf recycelt wurden.

Das hört sich elegant an, erklärt vielleicht
auch das niedrige Zinsniveau und die sich da-
raus ergebende Hauspreisdynamik – aber eben
immer noch nicht die Subprime-Exzesse und
ihre dramatischen Folgen. Anders gefragt: Wa-
rum ist der Chinese verantwortlich, dass die
Option-ARM-Hypothek eines arbeitslosen

Baumwollpflückers aus Louisiana als Collatera-
lized Debt Obligation im Portfolio einer deut-
schen Mittelstandsbank auftaucht? Die Kausal-
kette müsste noch hergeleitet werden.

Mr White schlägt Mr Keynes
Vor diesem höchst unsicheren Hintergrund ist
es nicht ratsam, Tabula rasa zu machen und die
gewachsenen Strukturen des Finanzmarkts
grundlegend zu verändern. In den vergangenen
Jahren einigte man sich auf mehr Koordination
in informellen Gruppen. Das ist sinnvoll und
verspricht auch raschere Fortschritte. Das „Fi-
nancial Stability Forum“ beispielsweise ist kei-
neswegs überflüssig, sondern ein Gremium,
das pragmatische Vorschläge unterbreitet.

Zugegeben: Es hat zwar keine Krise verhin-
dert, aber das hat der IWF auch nicht, wie die
Ökonomin Anna J. Schwartz in einer Studie
nachwies. Seit Jahren wird versucht, den Wäh-
rungsfonds zu reformieren – bisher vergebens.
Das Wort „Frühwarnsystem“ warf Großbritan-
niens Premier Gordon Brown nun in die Runde.
Klingt gut, ist aber auch nicht ganz so neu. Anno
1995 nach der mexikanischen Tequila-Krise
wurde genau über ein solches „Frühwarnsys-
tem“ debattiert, auf dem G7-Gipfel im kanadi-
schen Halifax. Das war vor der Asienkrise zwei
Jahre später – und vor dem Notverkauf der briti-
schen Bausparkasse Halifax Bank of Scotland
2008. Wo wir wieder bei Halifax wären. Die Ge-
schichte wiederholt sich.

Statt große Visionen zu entwerfen, wären ein
paar verbindliche Regeln schon Gold wert. Re-
gel Nummer eins: Höhere Kapitalanforderun-
gen für die Banken und eine Limite für ihre Aus-
landsverbindlichkeiten. Die Notwendigkeit von
Letzterem wird durch den Staatsbankrott von
Island verdeutlicht. Regel Nummer zwei: Stär-
kere Überwachung von Kreditderivaten, den
„Credit Default Swaps“. Regel Nummer drei:
Mehr Licht auf Schattenbanken, insbesondere
auf Private-Equity- und Hedge-Fonds.

Wem das zu kurz gegriffen ist, sollte sich an
Bretton Woods erinnern. Keynes war der Star.
Doch seine hehren Ideen von einer „Internatio-
nal Clearing Union“ mit einer Weltwährung
wurden nicht beachtet. Stattdessen setzte sich
ein Ministeriumsbeamter names Harry Dexter
White durch – mit einer weniger ambitionier-
ten Lösung, die uns revolutionär erscheint.

E-MAIL  bayer.tobias@ftd.de
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